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Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 5. November 1996, 

Zl. 16.602/49-IV/3/96/96, vom Bundesministerium für 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten übermittelten Ent­

wurf des oben angeführten Bundesgesetzes gestattet sich der 

Österreichische Städtebund, anbei 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zu übersenden. 

Beilagen 

(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 
Generalsekretär 
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Zu GZ 16.602/49-IV/3/96 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Wien, 26.11.1996 
Kettner/Kr 
Klappe 899 93 
C/BM2GES.doc 
300/1125/96 

Der Österreichische Städtebund erlaubt sich, zum oben 

angeführten Bundesgesetz folgende Stellungnahme abzugeben: 

Der Entwurf enthält keine Bestimmungen und auch keine 

Abgrenzung zum häufigsten Kulturgütertransport innerhalb und 

außerhalb der EU: dem Ausstellungsverkehr. Es wäre zweckmäßig 

- auch um Interpretationsschwierigkeiten zu vermeiden -, 

diesen entweder in die Überlegungen miteinzubeziehen oder 

dezidiert auszuschließen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig 

der Parlamentsdirektion übermittelt. 

(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 
Generalsekretär 
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